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A. Prüfungsauftrag 

Mit Schreiben vom 13. Juli 2023 haben die gesetzlichen Vertreter der 

Provinzial Holding AG, Münster 

- im Folgenden auch kurz „Provinzial“ oder „Gesellschaften“ genannt - 

beauftragt, eine Prüfung der in nachstehender Anlage 1 beigefügten Beschreibung zur 

Angemessenheit ihres Compliance-Management-Systems (im Folgenden „CMS-

Beschreibung“) im Hinblick auf die Umsetzung der Anforderungen aus dem Verhaltensko-
dex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten des Gesamtverbandes der Deutschen 

Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Stand vom 25. September 2018 (nachfolgend 

auch als der „GDV-Verhaltenskodex“ bezeichnet) durchzuführen. 

Unsere Prüfung erstreckt sich dabei vereinbarungsgemäß ausschließlich auf die folgen-

den Gesellschaften: 

• Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG, Hamburg 

• Provinzial NordWest Lebensversicherung AG, Kiel 

• Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Düsseldorf 

• Provinzial Versicherung AG, Düsseldorf 

• Provinzial Nord Brandkasse AG, Kiel 

Unter einem CMS sind die Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zu verste-

hen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhaltens des Unternehmens und 

seiner Mitarbeiter sowie ggfs. Dritter abzielen, d.h. auf die Einhaltung bestimmter Regeln 

und damit auf die Verhinderung von wesentlichen Verstößen gegen Regeln in abgegrenz-

ten Teilbereichen (Regelverstöße). Unser Auftrag bezog sich auf die Beurteilung der Ange-

messenheit der in der als Anlage 1 beigefügten CMS-Beschreibung aufgeführten Grundsät-

ze und Maßnahmen für die Umsetzung der Anforderungen aus dem GDV-Verhaltenskodex. 

Die Prüfung der Angemessenheit erstreckt sich auch darauf, ob die dargestellten Grundsät-

ze und Maßnahmen tatsächlich zum 1. September 2023 implementiert waren. Weiterge-

hende Prüfungen, insbesondere zur Beurteilung der Wirksamkeit der dargestellten Grunds-

ätze und Maßnahmen, haben wir auftragsgemäß nicht vorgenommen. 

Gemäß Ziffer 10 des GDV-Verhaltenskodex hat sich das Versicherungsunternehmen für 

seine Mitarbeiter und Vermittler u.a. Compliance-Vorschriften zu geben, die die Ächtung 

von Korruption und Bestechung sowie Regeln zum Umgang mit Geschenken, Einladungen 

und sonstigen Zuwendungen zum Inhalt haben. Des Weiteren werden gemäß Ziffer 10 des 

GDV-Verhaltenskodex Regeln in Bezug auf Werbemaßnahmen, Unternehmensveranstal-
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tungen und Vorschriften zur Vermeidung von privaten und geschäftlichen Interessenskon-

flikten verlangt sowie Regelungen zum Umgang mit persönlichen und vertraulichen Daten 

und zur Einhaltung datenschutzrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Vorschriften. Auf-

tragsgemäß umfasst unsere Prüfung nur Compliance-Vorschriften, die sich auf den Teilbe-

reich „GDV-Verhaltenskodex im Vertrieb“ beziehen. 

Weiterhin war unsere Prüfung vereinbarungsgemäß auf solche Maßnahmen und Grundsät-

ze begrenzt, die Provinzial innerhalb ihrer Unternehmenssphäre eingerichtet hat. Grundsät-

ze und Maßnahmen, die von Drittvertrieben in deren eigenen Häusern eingerichtet sind, 

waren nicht Gegenstand unserer Prüfung. Insoweit ist das Prüfungsurteil auf die bei der 

Provinzial eingerichteten Grundsätze und Maßnahmen beschränkt. Maßnahmen und orga-

nisatorische Vorkehrungen, die direkt durch die Drittvertriebe in deren Häusern eingerichtet 

sind, sind demnach nicht Gegenstand dieser Prüfung, sodass wir diesbezüglich keine Aus-

sage treffen.  

Schließlich weisen wir darauf hin, dass eine inhaltliche Beurteilung der von der Provinzial 

vertriebenen Versicherungsprodukte nicht Gegenstand unserer Prüfung war. Insoweit bein-

haltet unser Prüfungsurteil keine Aussage zu den Versicherungs- oder sonstigen Produkten 

der Gesellschaft hinsichtlich deren Eignung zur Vermögensanlage oder Absicherung von 

Risiken. Unser Prüfungsurteil ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützte Ent-

scheidungen hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen über Versicherungsprodukte oder 

sonstige (Vermögens-)Entscheidungen treffen. 

Wir erstatten diesen Prüfungsbericht auf der Grundlage des mit der Provinzial geschlos-

senen Auftrages. Die Prüfung wurde für Zwecke der Provinzial durchgeführt und der Prü-

fungsbericht ist zur Information der Provinzial über das Ergebnis der Prüfung bestimmt. 

Darüber hinaus dient der Prüfungsbericht dazu, die Öffentlichkeit über die Durchführung 

der Prüfung zu informieren. Der Prüfungsbericht ist jedoch nicht dazu bestimmt, dass Drit-

te hierauf gestützt mit dem Unternehmen vertragliche Beziehungen eingehen oder sonsti-

ge (Vermögens-) Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht allein der Pro-

vinzial gegenüber. Dritten gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung. 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die Provinzial 

erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 2) zugrunde. Durch Kennt-

nisnahme und Nutzung der in diesem Bericht enthaltenen Informationen bestätigt der Emp-

fänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter Nr. 9 

der Allgemeinen Auftragsbedingungen) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt 

deren Geltung im Verhältnis zu uns an. 
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten CMS-
Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Umsetzung der Anforderungen aus dem 
GDV-Verhaltenskodex unter Beachtung der in Abschnitt 1 genannten Begrenzungen. Bei 
der Konzeption des CMS hat die Gesellschaft den GDV-Verhaltenskodex in der Version 
vom 25. September 2018 zugrunde gelegt. 

Die Verantwortung für das CMS einschließlich der Abgrenzung der Teilbereiche und der 
Dokumentation des CMS sowie für die Inhalte der CMS-Beschreibung liegt bei den ge-
setzlichen Vertretern der Provinzial. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen der gesetzlichen Vertreter 
zur Angemessenheit der Implementierung der Grundsätze und Maßnahmen für die Umset-
zung der Anforderung aus dem GDV-Verhaltenskodex bei der Provinzial abzugeben. Die 
Zielsetzung der Prüfung liegt als Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen Re-
gelverstößen. Sie ist daher nicht darauf ausgerichtet, Prüfungssicherheit über die tatsächli-
che Einhaltung einzelner Regeln zu erlangen. 

Das für die Umsetzung der Anforderung aus dem GDV-Verhaltenskodex bei der Provinzi-
al implementierte CMS ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicher-
heit sowohl Risiken für wesentliche Regelverstöße gegen den GDV-Verhaltenskodex 
rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern. Zu einem ange-
messenen CMS zählt auch, dass bereits eingetretene Verstöße an die zuständige Stelle 
im Unternehmen zu berichten sind, damit die notwendigen Maßnahmen für eine Verbes-
serung des CMS getroffen werden. Hinreichende Sicherheit bedeutet nicht absolute Si-
cherheit: Auch ein ansonsten angemessenes und wirksames CMS unterliegt systemim-
manenten Grenzen, so dass möglicherweise auch wesentliche Regelverstöße auftreten 
können, ohne systemseitig verhindert oder aufgedeckt zu werden. Diese systemimmanen-
ten Grenzen ergeben sich u.a. aus menschlichen Fehlleistungen, Missbrauch oder Ver-
nachlässigung der Verantwortung durch für bestimmte Maßnahmen verantwortliche Per-
sonen oder der Umgehung oder Außerkraftsetzung von Kontrollen durch Zusammenarbeit 
zweier oder mehrerer Personen. 

Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufs-
pflichten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsmäßiger 
Prüfung von Compliance Management Systemen“ (IDW PS 980 n. F. (09.2022)) durchge-
führt. Hiernach haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hin-
reichender Sicherheit beurteilen können, ob die in der CMS-Beschreibung enthaltenen 
Aussagen über die Grundsätze und Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belan-
gen angemessen dargestellt sind, dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in 
Übereinstimmung mit den angewandten CMS-Grundsätzen geeignet sind, mit hin-
reichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen den GDV-
Verhaltenskodex mit Stand vom 25. September 2018 einschließlich der in der CMS-
Beschreibung dargestellten Konkretisierungen rechtzeitig zu erkennen als auch solche 
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Regelverstöße zu verhindern und dass die Grundsätze und Maßnahmen zum 1. Septem-
ber 2023 implementiert waren.  

Als reine Angemessenheitsprüfung umfasste unsere Prüfung auftragsgemäß nicht die 
Beurteilung der Wirksamkeit der in der CMS-Beschreibung der Provinzial dargestellten 
Grundsätze und Maßnahmen. Eine Aussage darüber, ob die implementierten Grundsätze 
und Maßnahmen während der laufenden Geschäftsprozesse von den hiervon Betroffenen 
nach Maßgabe ihrer Verantwortlichkeit zur Kenntnis genommen und beachtet werden, 
kann daher nicht getroffen werden. Eine solche Aussage setzt eine umfassende Prüfung 
der Einhaltung über einen längeren Zeitraum („Wirksamkeitsprüfung“) voraus. 

Die Auswahl unserer Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Er-

messen und unter Berücksichtigung der im Abschnitt A beschriebenen Begrenzungen 

vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche 

und wirtschaftliche Umfeld und die Compliance-Anforderungen der Provinzial berücksich-

tigt. Wir haben die in der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen 

sowie die uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Im Einzelnen haben wir u.a. folgende wesentliche Prüfungshandlungen durchgeführt: 

• Beurteilung möglicher Risiken im Zusammenhang mit dem GDV-Verhaltenskodex; 

• Einsichtnahme in vorhandene interne Regelwerke und Handbücher, Verträge sowie 

Durchsicht sonstiger Unterlagen der Provinzial mit Bezug zu den Anforderungen des 

GDV-Verhaltenskodex an Mitgliedsunternehmen; 

• Beurteilung der eingerichteten Maßnahmen und Grundsätze auf Eignung zur Si-

cherstellung der Ziele des GDV-Verhaltenskodex für die unternehmenseigenen Ver-

triebswege der Provinzial; 

• Durchführung von Befragungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Provinzi-

al. 

Wir haben unsere Prüfung von Oktober 2023 bis März 2024 (bis zum 15. März 2024) 

durchgeführt. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen 

Vertreter haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der CMS-Beschreibung und der 

uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des CMS sowie die Angemes-

senheit und Implementierung schriftlich bestätigt.   
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C. Feststellungen zum CMS 

I. Konzeption des CMS für die Umsetzung der Anforde-
rungen aus dem GDV-Verhaltenskodex für den Ver-
trieb 

Die auf das CMS zur Umsetzung des GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb bezogene 

CMS-Beschreibung liegt als Anlage 1 diesem Bericht bei. Das Dokument dient der Be-

schreibung, welche Maßnahmenbündel Provinzial vorhält, um die Regelungen des GDV-

Verhaltenskodex zu erfüllen. 

Das Dokument ist in eine umfassende Beschreibung der relevanten, übergeordneten CMS-

Elemente der Provinzial sowie in Ausführungen zu den Ziffern des GDV-Verhaltenskodex 

untergliedert, in denen die Grundsätze, Maßnahmen und Prozesse zur Einhaltung des 

GDV-Verhaltenskodex beschrieben werden. 

Die Ausführungen zu den übergeordneten CMS-Elementen Compliance-Kultur, Compli-

ance-Ziele, Compliance-Risiken, Compliance-Programm, Compliance-Organisation, Com-

pliance-Kommunikation, Überwachung und Verbesserung sowie den relevanten Teil-

systemen werden in der CMS-Beschreibung erläutert und durch die zentralen Unterneh-

mensziele, -strategien und Steuerungsmechanismen konkretisiert. 

Die zur Einhaltung der einzelnen Ziffern des GDV-Verhaltenskodex notwendigen Maßnah-

men und Prozesse wurden in Form von Richtlinien, Rundschreiben, Arbeitsanweisungen, 

Leitfäden o.ä. verbindlich gemacht und durch entsprechende Schulungen und Fortbildun-

gen implementiert und nachgehalten. 

II. Feststellungen, die zu einer Einschränkung oder einer 
Versagung des Gesamturteils geführt haben 

Im Rahmen unserer Prüfung konnten keine Feststellungen identifiziert werden, die zu 
einer Einschränkung oder einer Versagung des Gesamturteils führen.  



Mazars GmbH & Co. KG 

Provinzial Rheinland | Prüfungsbericht  

Angemessenheitsprüfung zum GDV-Verhaltenskodex 

6 

D. Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind 

die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Maßnah-

men des CMS in Bezug auf den GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb in allen wesentli-

chen Belangen angemessen dargestellt. Die in der CMS-Beschreibung dargestellten 

Grundsätze und Maßnahmen sind in Übereinstimmung mit den angewandten CMS-

Grundsätzen geeignet, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Ver-

stöße gegen den GDV-Verhaltenskodex rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regel-

verstöße zu verhindern. Die Grundsätze und Maßnahmen waren zum 1. September 2023 

implementiert. 

Ohne dieses Urteil einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass sich unsere Prüfung auf 

diejenigen Maßnahmen und Grundsätze beschränkt hat, die die Provinzial bei sich zur Ein-

haltung der Anforderungen des GDV-Verhaltenskodex implementiert hat; weitergehende 

Prüfungshandlungen bei Drittvertrieben haben wir nicht vorgenommen. 

Die CMS-Beschreibung für die Umsetzung der Leitsätze des GDV-Verhaltenskodex bei der 

Gesellschaft wurde zum 1. September 2023 erstellt. Jede Übertragung dieser Angaben auf 

einen zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr, dass wegen zwischenzeitlicher Änderungen 

des CMS falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. 

 

Köln, den 15. März 2024 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
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1. Einführung  

Die Provinzial-Versicherungsgesellschaften sind qualitätsorientierte Serviceversicherer in 
den Regionen und sind als öffentliche Versicherer gemeinwohlorientiert. Sie überzeugen 
durch Nähe, Vertrauen und Kompetenz. Die Provinzial1 möchte als seriöser, verlässlicher 
und professioneller Partner wahrgenommen werden und das Vertrauen der Kunden recht-
fertigen. Deshalb bekennt sich die Provinzial sowohl gegenüber Kunden und Beschäftig-
ten als auch im Verhältnis zu internen und externen Partnern zu einem fairen Umgang mit-
einander. Zudem verpflichtet sie sich zu einem gleichberechtigten und respektvollen Um-
gang. Grundregel des gemeinsamen Handelns ist die Einhaltung von Gesetz und Recht so-
wie vertraglicher Verpflichtungen. Der Vorstand bekennt sich aus Überzeugung ausdrück-
lich zu einem regelkonformen Verhalten und erwartet von allen Mitarbeitern2, Vertriebs-
partnern und sonstigen Partnern ein integres und gesetzestreues Verhalten. Aus diesem 
Verständnis heraus wird Compliance als wichtiger Baustein zur Vermeidung von rechtli-
chen, finanziellen und von Reputationsrisiken angesehen. Der „tone from the top“ und ein 
ausgeprägtes Verständnis von Compliance wird als notwendige Voraussetzungen und tra-
gende Säule eines wirksamen Compliance Management Systems (CMS) verstanden.  

Die Versicherungswirtschaft hat sich einen Verhaltenskodex gegeben, der zum Ziel hat, 
die Verhaltensmaßstäbe für den Vertrieb von Versicherungsprodukten transparent darzu-
stellen.  Die Versicherungsunternehmen geben sich einen Rahmen von Normen und Wer-
ten, damit sie den Interessen der Kunden gerecht werden. Die Beschreibung des Compli-
ance Management Systems für den Vertrieb (CMS-V) stellt die Verankerung dieser Grund-
sätze innerhalb der Provinzial und das Verständnis des Verhaltenskodex des Gesamtver-
bands der Deutschen Versicherungswirtschaft für den Vertrieb von Versicherungsproduk-
ten (GDV-Verhaltenskodex) in den folgenden Kapiteln dar. Dem GDV-Verhaltenskodex sind 
die folgenden Unternehmen der Provinzial beigetreten: Hamburger Feuerkasse Versiche-
rungsAG, Lippische Landesbrandversicherung AG3, Provinzial Nord Brandkasse AG, Pro-
vinzial NordWest Lebensversicherung AG, Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, 
Provinzial Versicherung AG. Für diese Gesellschaften gilt die Beschreibung des CMS-V. 

Das Geschäftsgebiet der regionalen Versicherer der Provinzial umfasst insbesondere die 
Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 
Hamburg sowie die ehemaligen Regierungsbezirke Koblenz und Trier in Rheinland-Pfalz. 
Die Geschäftstätigkeit der Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG, der Provinzial Nord 
Brandkasse AG und der Provinzial Versicherung AG erstreckt sich auf das Schaden- und 
Unfallversicherungsgeschäft. Die Provinzial NordWest Lebensversicherung AG und die 
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG vertreiben Produkte zur privaten und be-
trieblichen Altersvorsorge sowie zur Risikoabsicherung.  

 

 
1 Der Provinzialkonzern  
2 Für das CMS-V ist im Interesse der besseren Lesbarkeit die männliche Form gewählt worden.  
   Diese bezieht sich ausdrücklich immer auch auf alle weiteren Geschlechteridentitäten. 
3 Die Lippische Landesbrandversicherung AG verfügt über ein eigenes CMS-V. 
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Weit über 1.100 Agenturen im Ausschließlichkeitsstatus sorgen an knapp 1.300 Standor-
ten für eine flächendeckende Präsenz und erstklassige Kundenbetreuung. Ein weiterer 
wichtiger Baustein ist die enge Partnerschaft mit den ca. 116 Sparkassen mit ihren Ge-
schäftsstellen im Geschäftsgebiet der Provinzial. Der Versicherungsvertrieb durch die 
Sparkassen wird von der Provinzial eng begleitet und unterstützt. Darüber hinaus wird die 
Provinzial als Partner für Versicherungslösungen stark von unabhängigen Versicherungs-
maklern nachgefragt. 

Das engmaschige Beratungs- und Betreuungsnetz ist eine zentrale Voraussetzung, den 
Kunden ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner zu sein. Mit qualitativ hochwer-
tigen und transparenten Produkten sichert die Provinzial die Menschen gegen existenti-
elle Risiken ab und bietet optimale Vorsorgeprodukte zum Erhalt des Lebensstandards an. 

Im Rahmen des vertrieblichen Compliance-Managements kommt dem Verhaltenskodex 
des GDV eine besondere Bedeutung zu. Denn dort werden Standards für klare und ver-
ständliche Versicherungsprodukte sowie faire und bedarfsgerechte Beratung und Vermitt-
lung beschrieben. Diesen Standards haben sich die Versicherungsgesellschaften der Pro-
vinzial von jeher verpflichtet gefühlt und ihrem Handeln zugrunde gelegt. Die Vorstände, 
Führungskräfte und Mitarbeiter im Vertrieb sind für deren Einhaltung verantwortlich. Die 
Provinzial hat das im GDV-Verhaltenskodex beschriebene Wertesystem für den Vertrieb 
von Versicherungsprodukten an alle Mitarbeiter und Vertriebspartner kommuniziert. 

Darüber hinaus hat der Konzern eine Compliance-Organisation implementiert, die laufend 
weiterentwickelt wird. Ein Bestandteil der zentralen Compliance-Organisation ist das 
Thema VertriebsCompliance. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Compliance Officer Ver-
trieb ist die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der von 
der Provinzial gesetzten Verhaltensnormen für den Vertrieb von Versicherungsprodukten. 
Die Compliance Officer Vertrieb gehören zur zentralen Compliance-Funktion und berich-
ten direkt an den Chief Compliance Officer (CCO) und arbeiten eng mit den Fachbereichen 
des Vertriebsressorts zusammen. Der CCO ist dem Vorstandsvorsitzenden der Provinzial 
Holding AG unmittelbar unterstellt. 

Das Compliance Management System für den Vertrieb wurde im September 2015 einge-
führt und seitdem laufend an neue Erfordernisse angepasst. Alle Vertriebsmitarbeiter und 
Vertriebspartner (Ausschließlichkeitsorganisation, Sparkassen und Makler) sind auf die 
wesentlichen Inhalte verpflichtet worden. 

 

2. Compliance-Kultur 

Unter Compliance-Kultur versteht die Provinzial, die vom Unternehmen vorgegebenen 
Werte (insbesondere Integrität, Transparenz und Ehrlichkeit) in die täglichen Abläufe und 
Geschäftsentscheidungen einzubinden. Damit soll sichergestellt werden, dass sich jedes 
einzelne Mitglied des Vorstands, jede Führungskraft, jeder Mitarbeitende und jeder Ver-
triebspartner den Zielen von Compliance verpflichtet fühlt und diesen eine angemessene 
Aufmerksamkeit zukommen lässt. Die Provinzial wirkt seit jeher auf das Einhalten der ge-
setzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie der unternehmensinternen Verhal-
tensnormen hin und wirkt damit auch der Entstehung von Rechtsverstößen und dolosen  
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Handlungen im Unternehmen entgegen.  

Die Vorstände der Provinzial üben im Rahmen der Compliance eine Vorbildfunktion aus 
und erwarten, dass das Selbstverständnis, mit dem die Vorstände die Compliance-Rege-
lungen leben, auch von den Führungskräften im Vertrieb, Vertriebsmitarbeitern und Ver-
triebspartnern praktiziert wird. Die Provinzial ist davon überzeugt, dass eine wirksame 
Compliance sich auf einer Unternehmenskultur gründet, die Transparenz und Vertrauen 
schafft. Dadurch werden die Risiken von Fehlverhalten minimiert. Die Provinzial erwartet 
von ihren Führungskräften in deren Verantwortungsbereich daher eine hohe Sensibilität 
für das Thema Compliance und fördert dazu einen vertrauensvollen Umgang zwischen  
allen Ebenen der Mitarbeiter und des Managements. Durch geeignete Maßnahmen und 
Kommunikationsstrategien wird das Verständnis für die Compliance-Regelungen im Ver-
trieb gefördert. 

Insgesamt hat die Compliance-Kultur nicht nur auf die Angemessenheit und Wirksamkeit 
des Compliance Management Systems Einfluss, sondern mittelbar auch auf die Reputation 
und die externe Wahrnehmung der Provinzial und auf den Unternehmenserfolg als sol-
chen.  

Die genannten Versicherungsunternehmen der Provinzial sind im Jahr 2014 dem GDV-
Verhaltenskodex beigetreten. Die Vorstände der Provinzial haben damit ein Bekenntnis zu 
den Normen und Werten des Kodex als Basis für den Vertrieb von Versicherungsprodukten 
im Privatkundenbereich abgegeben und die Verantwortung gegenüber ihren Kunden und 
der Gesellschaft bekräftigt. 

Die Vorstände der Provinzial haben die Entwicklung und Umsetzung der Maßnahmen für 
das CMS-V initiiert, verabschiedet und die notwendigen Mittel zur Implementierung, Um-
setzung und Weiterentwicklung bereitgestellt. Die ständige Verfügbarkeit und ggf. not-
wendige Aktualisierungen der Compliance-Regelungen im Vertrieb für alle Mitarbeiter und 
Vertriebspartner gewährleisten darüber hinaus die kontinuierliche und aktuelle Informa-
tion. 

Bei Verstößen gegen Compliance-Regeln ist ein Sanktionssystem implementiert, das un-
ter Berücksichtigung sämtlicher Umstände individuelle Maßnahmen vorsieht, die in einem 
mehrstufigen Prozess in letzter Konsequenz zur Kündigung führen können. 

 

3. Compliance-Ziele 

Das CMS-V dient dazu, in der Provinzial die systematischen und organisatorischen Voraus- 
setzungen dafür zu schaffen, dass im Sinne des Selbstverständnisses als öffentlicher Ver-
sicherer, der Kunden und der Mitarbeiter die Rechtmäßigkeit bei jeglicher Vertriebstätig-
keit sichergestellt werden kann. Ziel der Compliance-Funktion ist es, auf das regelkon-
forme Verhalten der Vorstände, Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertriebspartner im Hin-
blick auf zu beachtende Gesetze, Verordnungen und verbindlichen aufsichtsbehördlichen 
Anforderungen sowie die zur Ausgestaltung und Konkretisierung dieser Anforderungen  
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ergangenen unternehmensinternen Regelungen und freiwillige Selbstverpflichtungen, 
wie beispielsweise den GDV-Verhaltenskodex, hinzuwirken. Das System soll sicherstellen, 
dass die Compliance-Ziele im Vertrieb erreicht, Verstöße gegen die Compliance-Anforde-
rungen vermieden und eingetretene Verstöße erkannt, aufgegriffen und zukünftig vermie-
den werden. Die Compliance-Ziele sind von der Compliance-Funktion erarbeitet worden. 

Die Einhaltung der Leitsätze des GDV-Verhaltenskodex ist wesentliches Ziel der Vertriebs-
Compliance. 

Die Compliance-Funktion verantwortet und initiiert die regelmäßige Überprüfung und not-
wendigen Anpassungen des CMS-V. Hierzu wird auf Erkenntnisse aus dem Beschwerdema-
nagement, der Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Informationen des Ombudsmanns, gewonnenen Erkenntnissen aus Überwa-
chungsmaßnahmen sowie allgemein zugänglichen Quellen zurückgegriffen.  

 

4. Compliance-Risiken 

Unter Compliance-Risiken werden Risiken verstanden, die mit der Nicht-Einhaltung von 
rechtlichen Vorgaben und internen Regelungen verbunden sind.  

Die Vertriebscompliance-Risikoanalyse ist ein zentrales Element des CMS-V. Ziel der Com-
pliance-Risikoanalyse ist es, systematisch Risiken für Verstöße gegen alle relevanten An-
forderungen zu identifizieren, aufzunehmen sowie in Bezug auf Eintrittswahrscheinlich-
keit und Schadensausmaß zu analysieren und zu beurteilen. Bei der Identifizierung rele-
vanter Anforderungen werden ergänzend die Leitsätze des GDV-Verhaltenskodex als Maß-
stab herangezogen. Im Rahmen der Risikoanalyse erfolgt eine Einschätzung differenziert 
nach der jeweiligen Gesellschaft. Besonderheiten der Vertriebswege werden berücksich-
tigt. Die Risikoanalysen werden in regelmäßigen Abständen und bei Bedarf ad-hoc aktua-
lisiert.  

 

5.  Compliance-Programm 

Das Compliance-Programm ist auf die Begrenzung der Compliance-Risiken und auf die 
Vermeidung von Compliance-Verstößen gerichtet. Dazu gehört die laufende Beobachtung 
der Rechtsänderungen sowie die Überwachung der Einhaltung der Regeln. 

Um im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen und dem GDV-Verhaltenskodex im Ver-
trieb zu arbeiten, wurden Rundschreiben, Richtlinien und Arbeitsanweisungen verab-
schiedet und kommuniziert. Zu den weiteren Maßnahmen zählt die Integration des  
Themas Compliance in die Ausbildung bzw. Schulungen der Vertriebsmitarbeiter und Ver-
triebspartner. 

Wesentlicher Bestandteil unseres Compliance-Programms für den Vertrieb ist das „Selbst-
verständnis zum Vertrieb von Versicherungsprodukten im inländischen Privatkundenge-
schäft“. Es konkretisiert die Anforderungen sowie das Verständnis des GDV-Verhaltens-
kodex. 
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Das Selbstverständnis zum Vertrieb von Versicherungsprodukten im inländischen 
Privatkundengeschäft4 
 
GDV-Verhaltenskodex 

1. Leitsatz: Die Bedürfnisse der Kunden stehen immer im Mittelpunkt. 5 

„Versicherungsschutz ist für Kunden eine Vertrauensangelegenheit. Um dieses Ver-
trauen zu schaffen und zu wahren, orientieren sich die Versicherungsunternehmen 
und der Versicherungsvertrieb an den Bedürfnissen der Kunden und stellen diese in 
den Mittelpunkt ihres Handelns. Die Beachtung der berechtigten Interessen und Wün-
sche der Kunden hat Vorrang vor dem Provisionsinteresse der Vertriebe. 

Die Versicherungsunternehmen und der Versicherungsvertrieb handeln im bestmög-
lichen Interesse der Kunden. Die Versicherungsunternehmen achten darauf, dass ihre 
Vergütungssysteme keine Anreize bieten, die die ehrliche, redliche und professionelle 
Beratung der Kunden gefährden. 

Die monetäre und nicht monetäre Unterstützung von Vertriebspartnern ist grundsätz-
lich darauf ausgerichtet, sie dauerhaft in die Lage zu versetzen, dem Anspruch an ehr-
liche Kundenorientierung, qualifizierte Beratung und professionellen Service best-
möglich gerecht zu werden.“ 6   

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen und das Vertrauen unserer Kunden zu rechtferti-
gen, ist unser Anspruch. Wir sind nah bei unseren Kunden und sehen eine langfristige und 
beiderseitig vorteilhafte Geschäftsbeziehung als die Maxime unseres Handelns. 

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen die Ziele und Bedürfnisse des Kunden. Mehr als 
ein Jahrhundert dient die Provinzial dem öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge für ihre 
Kunden in den Geschäftsgebieten. Unser Ziel sind langfristige, partnerschaftliche und faire 
Beziehungen zu unseren Kunden. Ein Produktverkauf unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse des Kunden gehört zur Philosophie der Provinzial und hat Vorrang vor den Provisi-
onsinteressen des Vermittlers. 

Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein stehen im Vordergrund. Hierbei setzen 
wir auf eine ganzheitliche oder anlassbezogene strukturierte Beratung zur Erfassung der 
individuellen Bedürfnisse, Ziele und bestehende Absicherungen unserer Kunden. Die Ver-
triebssteuerung erfolgt unter anderem mithilfe von Experten zu den Versicherungsspar-
ten, die die Vertriebspartner der Ausschließlichkeitsorganisation bei Bedarf bei der Bera-

 
4 Unter dem Begriff „Privatkundengeschäft" fallen alle Versicherungsverträge, die von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB  
    abgeschlossen werden. 
5 Original-Überschrift des GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten 
6 Original-Erläuterung des Leitsatzes des GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten 
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tung und Ermittlung des Kundenbedürfnisses unterstützen. Auch im Sparkassen- und 
Maklervertrieb stehen entsprechende Ansprechpartner im Vertrieb zur Verfügung. Die Un-
terstützung ist darauf ausgerichtet, die Vertriebspartner in die Lage zu versetzen, dem An-
spruch an ehrliche Kundenorientierung, qualifizierte Beratung und professionellen Ser-
vice bestmöglich gerecht zu werden.  

Bei den Vergütungsvereinbarungen mit den Vertriebspartnern achten wir stets darauf, 
keine Anreize zu setzen, die die ehrliche, redliche und professionelle Beratung des Kunden 
gefährden könnten. Vor Einführung neuer Produkte oder vor wesentlichen Änderungen an 
bestehenden Produkten werden etwaige Interessenkonflikte geprüft. Die Anreiz- und Ver-
gütungssysteme der Provinzial werden in Bezug auf mögliche Fehlanreize regelmäßig 
überprüft.  

Durch regelmäßige unabhängige Kundenbefragungen und eigene Kontrollmaßnahmen 
sowie durch unser Beschwerdemanagement erhalten wir die Bestätigung für unser Vorge-
hen. 

 

GDV-Verhaltenskodex 

2. Leitsatz: Wer Versicherungen vermittelt, erklärt den Kunden seinen Status. 

„Kunden haben die Wahl, von wem und wie sie sich beraten lassen. Sie sollen 
sich im Klaren über die Interessenlage ihres Gegenübers sein und sich darauf 
einstellen können. Vermittler legen den Kunden beim ersten Geschäftskontakt 
ihren Status unaufgefordert klar und eindeutig offen und informieren über die 
Art und Quelle ihrer Vergütung. Insbesondere ist verständlich zu erklären, ob 
die Vergütung für die Beratung direkt vom Kunden zu zahlen oder in der Ver-
sicherungsprämie enthalten ist. Versicherungsvertreter benennen, in wessen 
Auftrag sie tätig sind. 

Die Verpflichtung, sich eindeutig zu legitimieren, gilt für alle Vermittler. Un-
abhängig davon, ob der Kontakt persönlich oder digital stattfindet.“ 

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Unsere Vertriebspartner informieren zu Beginn der Kundenbeziehung über ihren Vermitt-
lerstatus und im Auftrag welches Versicherungsunternehmens bzw. welcher Vertriebsor-
ganisation sie tätig werden. 

Bereits durch den werblichen Auftritt unserer Ausschließlichkeitsorganisation und des 
Sparkassenvertriebs wird das Handeln im Auftrag der Provinzial dokumentiert. Informati-
onen über den Auftraggeber und den Status des Vermittlers sind unserem Anspruch an 
Transparenz geschuldet und dienen dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu unse-
ren Kunden. 

Die Legitimation erfolgt beim ersten Geschäftskontakt mithilfe geeigneter Unterlagen 
oder Maßnahmen (z. B. eines standardisierten Informationsblattes bzw. einer Visitenkarte 



 

8 

 

sowie einer Online-Identifikation über eine standardisierte Homepage). Die Legitimation 
beinhaltet auch die Information über die Art und Quelle der Vergütung des Vertriebspart-
ners. Es erfolgt insbesondere ein Hinweis darüber, ob die Vertriebsvergütung in der Ver-
sicherungsprämie enthalten ist bzw. die Vergütung für eine Beratung vom Kunden zu zah-
len ist. 

Mit Hilfe des Beschwerdemanagements werden diese Anforderungen nachgehalten.   

 

GDV-Verhaltenskodex 

3. Leitsatz: Jede Empfehlung berücksichtigt Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der   
 Kunden. 

„Wer Versicherungen vertreibt, muss die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 
zum Versicherungsschutz dem Anlass entsprechend ermitteln, analysieren und be-
werten. Auf dieser Basis werden dem Kunden die wichtigsten Merkmale des Versiche-
rungsproduktes - einschließlich der Ausschlüsse vom Versicherungsschutz - für ihn 
verständlich aufgezeigt. 

Jegliche Beratung (persönlich oder digital) fußt auf diesen Zielen, Wünschen und Be-
dürfnissen. Dabei beachten die Versicherungsunternehmen, dass der Kunde ent-
scheidet, ob und wie er beraten werden möchte. 

Die Versicherungsunternehmen unterstützen die Beratung bestmöglich, indem sie die 
dafür erforderlichen, sachgerechten Informationen zur Verfügung stellen. 

Diese werden so aufbereitet, dass sie dem Kunden eine individuelle Entscheidung er-
möglichen. Insbesondere Angaben über mögliche künftige Leistungen im Bereich 
langlaufender Altersvorsorgeprodukte werden transparent, nachvollziehbar und ob-
jektiv auf standardisierten, vergleichbaren, branchenweit akzeptierten Verfahren dar-
gestellt.“ 

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Ziele und Bedürfnisse des Kunden. Damit die Ab-
sicherung zur Lebenssituation unserer Kunden passt, setzen wir auf eine ganzheitliche Be-
ratung. Mithilfe dieser Beratung wird gemeinsam mit dem Kunden ein exakt auf seine Be-
dürfnisse zugeschnittenes Konzept erstellt. Hierbei werden alle relevanten Informationen 
mit den Kunden besprochen, um so eine kundengerechte und individuelle Produktauswahl 
zu ermöglichen. Zu der in der Kundenberatung angestrebten Risikobewertung gehört 
auch eine Abfrage im Hinblick auf bereits bestehende Versicherungen. Zu bestehendem 
Versicherungsschutz erfolgt eine angemessene und sachgerechte Beratung, sofern der 
Kunde eine Beratung hierzu wünscht. Dabei sind Kundenzufriedenheit und Transparenz 
für uns eng miteinander verbunden.  

Durch die Beratung werden die Kunden in die Lage versetzt, eine selbstbestimmte Ent-
scheidung treffen zu können. Hierzu erläutert der Berater das empfohlene Produkt in einer  
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Art und Weise, dass dieses in seiner Wirkung, Chancen und Risiken verstanden werden  
kann. Wir vermeiden die Verwendung von Fachjargon in der Beratung. Falls es nicht anders 
möglich ist, erfolgt die verständliche Erläuterung des Fachbegriffs und seiner konkreten 
Bedeutung. In diesem Zusammenhang befasst sich der Berater mit den Vorkenntnissen 
des Kunden. Um dies zu erreichen, wird in Trainings und Schulungen grundsätzlich auch 
das Thema „Verständlichkeit“ im Fokus stehen. Darüber hinaus wird in einem Beratungs-
leitfaden, der jedem Vermittler der Ausschließlichkeitsorganisation und der Sparkassen 
zur Verfügung gestellt wird, auf Anforderungen an eine verständliche Beratung hingewie-
sen. Im Kundengespräch werden anlassbezogen neben den Vorteilen auch die möglichen 
Ausschlüsse aufgezeigt und Rückfragen umfassend beantwortet. Alle relevanten Informa-
tionen werden in verständlicher Form den Kunden erläutert und zur Verfügung gestellt. 

Für die Beratung stellen wir den Vermittlern unserer Ausschließlichkeitsorganisation digi-
tale und analoge Methoden und Programme zur Verfügung, die zum Ziel haben, eine ganz-
heitliche und strukturierte Beratung zu ermöglichen. Bei Einführung dieser Beratungsan-
sätze haben entsprechende Schulungen stattgefunden. Bei Fragen im laufenden Betrieb 
stehen den Vertriebspartnern Ansprechpartner zur Verfügung. Auch im Sparkassenver-
trieb gibt es einen Beratungsansatz. Auf dieser Basis bieten wir geeignete und qualitativ 
hochwertige Produkte an. Bestehende Anreizsysteme sind nicht mit spezifischen Produk-
ten verknüpft. Interessenkonflikte werden im Interesse des Kunden vorrangig vermieden 
und als letztes Mittel offengelegt, sofern Interessenkonflikte nicht vermeidbar sind. Die 
Nachhaltigkeit der Kundenbeziehung steht bei der Beratung im Vordergrund. Durch un-
sere ganzheitliche oder anlassbezogene Beratung in Verbindung mit dem Beratungspro-
tokoll bei Abschluss gewährleisten wir, dass die Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt 
stehen. 

Neben unseren Leistungsbeschreibungen legen wir die mit unseren Produkten verbunde-
nen Kosten so dar, dass eine Beurteilung künftiger Leistungen, insbesondere im Bereich 
langlaufender Altersversorgungsprodukte, möglich wird. Hierzu werden unsere Lebens-
versicherungsprodukte unter Berücksichtigung transparenter und anerkannter Verfahren 
dargestellt. Der Produktempfehlung für langlaufende Altersversorgungsprodukte wird 
eine Modellrechnung beigefügt, die anhand von anerkannten Marktstandards errechnet 
wurde. 

Die Auswertung von Beratungsprotokollen und Beschwerden im Rahmen des Beschwerde-
managements ermöglicht die Validierung und kontinuierliche Verbesserung der Kunden-
beratung. 

 

GDV-Verhaltenskodex 

4. Leitsatz: Jede Empfehlung zu einem Vertragsabschluss wird nachvollziehbar be- 
gründet und dokumentiert.  

„Die Dokumentation der Beratung ist von besonderer Bedeutung. Sie macht sowohl 
die Empfehlung als auch die Entscheidung für den Kunden nachvollziehbar und muss 
deshalb mit besonderer Sorgfalt erfolgen.“ 
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Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Jeder Kunde, der ein Versicherungsprodukt der Provinzial erwirbt, erhält eine Beratungs-
dokumentation auf Basis der persönlichen Beratung. Die Beratungsdokumentation ent-
fällt nur dann, wenn der Kunde ausdrücklich darauf verzichtet und dieser Verzicht durch 
seine Unterschrift dokumentiert wird. 

Im Fokus der Gespräche mit unseren Kunden stehen die ganzheitliche oder anlassbezo-
gene Beratung und die Ermittlung der individuellen Kundenbedürfnisse. Auf dieser Basis 
erfolgt eine Produktempfehlung. Im Sinne der Transparenz wird das Beratungsergebnis 
bei Abschluss dokumentiert und dem Kunden zur Verfügung gestellt. 

Die Einhaltung dieses Grundsatzes wird auf geeignete Weise durch ein quantitatives und 
qualitatives Beratungsprotokoll-Controlling überprüft. Durch technische Maßnahmen und 
die Gestaltung des Antragsprozesses wird sichergestellt, dass eine Dokumentation erstellt 
wird und der Beratungsverzicht lediglich eine Ausnahme darstellt. Die Qualität der Doku-
mentationen wird zielgerichtet und risikoorientiert kontrolliert. Der Beratungsleitfaden 
sowie Rundschreiben geben Hinweise zum Einsatz des Beratungsprotokolls als Dokumen-
tation des Beratungsgespräches. Auch aus Auswertungen des Beschwerdemanagements 
gewinnen wir Indizien zur Qualität der Beratungsdokumentation. 

Bei Versicherungsanlageprodukten ist das Erstellen des Beratungsprotokolls in Angebo-
ten zwingend erforderlich. Der Fragenkatalog aus der Geeignetheitsprüfung inklusive der 
Antworten und das Ergebnis der Prüfung sowie gegebenenfalls die Begründung für eine 
von der Prüfung abweichende Produktentscheidung werden im Beratungsprotokoll doku-
mentiert. 

 

GDV-Verhaltenskodex 

5. Leitsatz: Versicherungsprodukte werden bedarfsgerecht entwickelt und ver- 
 trieben.  

„Die Entwicklung von Versicherungsprodukten wird am Bedarf der Kunden ausgerich-
tet. 

Schon bei der Konzeption neuer Produkte achten die Versicherungsunternehmen da-
rauf, bedarfsgerechten Versicherungsschutz zu entwickeln. Das spiegelt sich auch in 
der Festlegung des Zielmarktes von Versicherungsprodukten wider. Die Versiche-
rungsunternehmen prüfen regelmäßig, ob ihre Produkte im ermittelten Zielmarkt ver-
trieben werden und dem Bedarf der Kunden, für die sie konzipiert wurden, entspre-
chen. Bedarfsgerechte Produkte werden den Lebensumständen und Präferenzen der 
Kunden gerecht. Nicht bedarfsgerecht sind Produkte, die erkennbar nicht zu den  
Lebensumständen der Kunden passen. 

Einfache und verständliche Produktunterlagen sollen den Kunden die Sicherheit bie-
ten, eine individuelle und bewusste Entscheidung treffen zu können." 
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Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Die Entwicklung von Versicherungsprodukten wird am Bedarf der Kunden ausgerichtet. 
Die Provinzial stellt sicher, dass bei jeder Einführung von neuen Versicherungsprodukten 
oder wesentlichen Anpassungen bestehender Versicherungsprodukte den Zielen und In-
teressen der Kunden besonders Rechnung getragen wird. Eventuellen Benachteiligungen 
der Kunden oder sonstigen negativen Auswirkungen auf die Kunden wird vorgebeugt. Die 
Provinzial hat die Standards der Produktentwicklung in Richtlinien zum Produktmanage-
ment festgelegt.    

Für jedes Versicherungsprodukt wird ein Zielmarkt definiert. Dies ermöglicht es, die Eigen-
schaften des Produkts an die Bedürfnisse, Merkmale und Ziele der Kundengruppe anzu-
passen. Bei der Zielmarktbeschreibung werden die Merkmale, das Risikoprofil und die 
Komplexität des Versicherungsprodukts berücksichtigt. 

Wir wählen für den Zielmarkt geeignete Vertriebskanäle/-wege aus und berücksichtigen 
hierbei die besonderen Merkmale des Produkts. Wir stellen den Vertriebspartnern sach-
gerechte Produktinformationen zur Verfügung, die dem Vermittler ermöglichen, das Ver-
sicherungsprodukt und den ermittelten Zielmarkt zu verstehen und ihn in die Lage verset-
zen, Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang mit dem betreffenden Versicherungsprodukt 
im bestmöglichen Interesse des Kunden auszuführen. 

Vor der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten wird mit dem Kunden eine Geeig-
netheitsprüfung durchgeführt. Mithilfe der Geeignetheitsprüfung wird anhand von Risiko-
fragen maschinell ermittelt, ob ein angebotenes Produkt für den konkreten Kunden geeig-
net ist. 

Die Klarheit und Verständlichkeit ist im Produktentwicklungsprozess bzw. in den Produkt-
projekten als wesentlicher Bestandteil verankert. Einfache und verständliche Produktun-
terlagen sollen den Kunden die Sicherheit bieten, eine individuelle und bewusste Ent-
scheidung treffen zu können. 

Nach Einführung eines Produktes werden diese Produkte regelmäßig überprüft. Hierbei 
wird auch berücksichtigt, ob das Produkt weiterhin zu dem vorgegebenen Zielmarkt passt 
und entsprechend der Zielgruppe vertrieben wird. 

 

GDV-Verhaltenskodex 

6. Leitsatz: Kunden werden nachhaltig betreut und bei gegebenem Anlass beraten. 

„Grundlage für eine nachhaltige Kundenbeziehung - und damit wichtig für die Versi-
cherungsunternehmen und für die Vermittler - sind Beratung und Betreuung der Kun-
den auch nach Vertragsschluss. Deshalb erfolgt, sofern ein Anlass erkennbar ist, die 
Beratung und Betreuung während der gesamten Dauer des Versicherungsverhältnis-
ses, insbesondere im Schaden- und Leistungsfall. 
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Die Abwerbung von Versicherungsverträgen ist insbesondere im Bereich der Lebens- 
und Krankenversicherung oft mit erheblichen Nachteilen für den Kunden verbunden. 
Kunden sind in jedem Fall über eventuelle Nachteile konkret aufzuklären. Dies ist Be-
standteil der Beratungsdokumentation." 

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden stehen im Zentrum der Geschäfts-
politik. Daher steht die dauerhafte Begleitung der Kunden im Fokus unserer Beratung. 

Auch während der Laufzeit des Versicherungsvertragsverhältnisses stehen die Ziele und 
Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt. Auf seinen Wunsch oder bei erkennbarem Anlass 
wird der Versicherungsnehmer erneut interessengerecht beraten. 

Nach einer ganzheitlichen oder einer anlassbezogenen strukturierten Beratung ist es 
Pflicht und Verantwortung des Vermittlers unterstützt durch den Versicherer, den Kunden 
weiterhin anlassbezogen zu beraten und zu betreuen. 

Versicherungen bieten den Kunden bedarfsgerechte Risikoabsicherung. Dennoch können 
auch passgenaue Lösungen im Laufe der Zeit durch sich ändernde Rahmenbedingungen, 
Ereignisse und neue Lebensabschnitte des Kunden eine Überprüfung und Veränderung 
des Versicherungsschutzes erforderlich machen. Daher ist die Kundenzufriedenheit und 
die nachhaltige Kundenbetreuung - nach Maßgabe des Kundenwunsches - Grundlage un-
seres Handelns. Die Vertriebspartner erhalten Hilfestellungen für die zielgerichtete An-
sprache des Kunden. Wird der Anlass durch einen Kundenkontakt im Innendienst bekannt, 
wird der Vertriebspartner (Ausschließlichkeit, Sparkassen, Direktvertrieb) in geeigneter 
Weise über derartige Ereignisse informiert. Handelt es sich um einen Anlass, der ohne 
Kundenkontakt entsteht, wird der Kunde unmittelbar oder der Vertriebspartner in Kennt-
nis gesetzt. Darüber hinaus werden die Kunden über relevante Ergänzungsprodukte oder 
Neuentwicklungen anlassbezogen informiert. Soweit sich aus einem Schaden- bzw. Leis-
tungsfall ein Handlungsbedarf ergibt, wird dieser an die Vertriebspartner oder an den Ver-
tragsbereich ebenfalls weitergegeben. 

Zu der in der Kundenberatung angestrebten Risikobewertung gehört auch eine Abfrage 
im Hinblick auf bereits bestehende Versicherungen. Abwerbungen und Neuordnungen 
von Versicherungen können im Einzelfall nachteilig für den Kunden sein. Vor einer Been-
digung des bestehenden Vertrages wird daher stets geprüft, ob adäquater Versicherungs-
schutz angeboten werden kann. Falls eine Neuordnung oder ein Versichererwechsel ge-
wünscht wird, wird der Kunde über eventuelle wesentliche Nachteile aufgeklärt. Diese Auf-
klärung ist in der Beratungsdokumentation zu dokumentieren. 

Die Betreuung und Beratung der Kunden im Schaden- und Leistungsfall ist eine Selbstver-
ständlichkeit für die Provinzial und deren Vermittler. Wir sind schnell und zuverlässig er-
reichbar. In Notsituationen oder im Schadenfall unterstützen wir bei Bedarf vor Ort. Das 
Schadenmanagement der Provinzial-Gesellschaften sichert dabei eine hohe Bearbei-
tungsqualität. 
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GDV-Verhaltenskodex 

7. Leitsatz: Qualifikation ist die Basis von ehrlichem, redlichem und professionel- 
 lem Vertrieb.  

„Den Versicherungsunternehmen ist bewusst, dass sie nur dann Vertrauen in An-
spruch nehmen können, wenn sie auch vertrauenswürdig handeln. Sie legen Wert da-
rauf, dass die Personen, mit denen sie kooperieren, vertrauenswürdig sind. Die Integ-
rität und die Bindung an die Grundsätze eines ehrbaren Kaufmanns sind neben einer 
guten Qualifikation die Basis jeder Geschäftsbeziehung. Dieser Maxime folgt die Aus-
wahl von Mitarbeitern und Vertriebspartnern. Die Versicherungsunternehmen achten 
bei einer Zusammenarbeit darauf, dass die Ausrichtung auf eine langfristige Kunden-
beziehung ein gemeinsamer Wert und zentraler Maßstab ist. 

Die kontinuierliche Stärkung der Beratungsqualität ist ein Kernanliegen der Versiche-
rungsunternehmen. Um eine hohe Beratungsqualität zu garantieren, arbeiten die 
Versicherungsunternehmen nur mit gut beleumundeten und qualifizierten Vermitt-
lern zusammen. Das bedeutet, dass sie nur mit den Versicherungsvermittlern koope-
rieren, die sich mindestens nach den gesetzlichen Vorgaben weiterbilden und das 
nachweisen können.  

Versicherungsunternehmen sorgen dafür, dass alle unmittelbar oder maßgeblich am 
Vertrieb beteiligten Personen für ihre Tätigkeit angemessen qualifiziert sind und sich 
weiterbilden. Darüber hinaus verpflichten sich die Versicherungsunternehmen, auch 
den angestellten Werbeaußendienst zu Beginn ihrer Tätigkeit eine IHK-Prüfung able-
gen zu lassen. 

Bei der Zusammenarbeit mit registrierten Vermittlern verstehen die Versicherungs-
unternehmen die Einholung einer Auskunft bei der Auskunftsstelle über Versiche-
rungs-/Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e. V. 
(AVAD) als Pflicht.“ 

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Zuverlässigkeit, eine hochwertige Ausbildung und eine regelmäßige Weiterbildung sind 
bei allen Vermittlern Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit der Provinzial. Wir arbei-
ten nur mit zuverlässigen Vermittlern zusammen, die gut qualifiziert sind und stellen die-
ses durch die sorgfältige Wahl der Vertriebspartner sicher. 

Bei Beginn der Zusammenarbeit wird entsprechend den gesetzlichen Anforderungen ge-
prüft, ob der Vermittler gut beleumundet ist. Diese Prüfung wird anlassbezogen wieder-
holt. Sollten sich aus der anlassbezogenen Leumundskontrolle Zweifel an der guten Be-
leumundung ergeben, werden weitere Maßnahmen ergriffen, die bis zur Trennung vom 
Vertriebspartner reichen können. 
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Die Provinzial versetzt ihre Vertriebsmitarbeiter und Vertriebspartner in die Lage, die je-
weils von ihnen angebotenen Produkte umfassend kennen und beurteilen zu können. Wir 
arbeiten dauerhaft nur mit Vermittlern zusammen, die sich regelmäßig mindestens  
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben weiterbilden. Dazu bieten wir unterstützend ein 
regelmäßiges Schulungs- und Weiterbildungsprogramm an.  

Die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtungen wird regelmäßig quantitativ und anlass-
bezogen kontrolliert. Die von den Vertriebspartnern und den Vertriebsmitarbeitern be-
suchten Weiterbildungsveranstaltungen werden, soweit möglich, mithilfe der Schulungs-
datenbank erfasst und ausgewertet. Bei Bedarf werden geeignete Maßnahmen eingeleitet. 

Das Einverständnis zur Teilnahme am AVAD-Verfahren ist Voraussetzung zur Zusammen-
arbeit mit Vertriebspartnern. 

 

GDV-Verhaltenskodex 

8. Leitsatz: Die Unabhängigkeit von Versicherungsmaklern wird gewahrt.  

„Makler sind Auftragnehmer des Kunden und handeln als dessen „Sachwalter“. Des-
halb achten die Versicherungsunternehmen darauf, dass die Unabhängigkeit eines 
Maklers nicht beeinträchtigt wird. 

Auch die Beauftragung eines Maklers als Dienstleister eines Versicherungsunterneh-
mens darf die Unabhängigkeit des Maklers nicht beeinträchtigen - daher müssen 
beide Seiten etwaige Interessenkonflikte sorgfältig prüfen und vermeiden.“ 

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Eine Einflussnahme auf unsere Maklerverbindungen, die darauf zielt, deren Unabhängig-
keit in der Produkt- bzw. Versichererempfehlung unangemessen, insbesondere über Zu-
satzvergütungen zu steuern, entspricht nicht unseren Grundsätzen. 

Sollten Zusatzvergütungen vereinbart werden, sind diese daher so zu gestalten, dass da-
von auszugehen ist, dass die Unabhängigkeit des Versicherungsmaklers gewahrt bleibt 
und er nicht in Konflikt zum Kundeninteresse gerät.  

Die einzuhaltenden Prozesse sind in internen Richtlinien dokumentiert und wurden an die 
zuständigen Führungskräfte und Mitarbeiter kommuniziert. Die Auswertung von Be-
schwerden kann Hinweise für weiterführende Prüfungen und Sanktionen liefern. 
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GDV-Verhaltenskodex 

9. Leitsatz: Versicherungsunternehmen bieten Kunden ein systematisches Be-
schwerdemanagement und ein Ombudsmannsystem. 

„Kunden-Feedback, insbesondere in Form von Beschwerden, ist eine hilfreiche  
Quelle für Verbesserungen. Die Versicherungsunternehmen verfügen über ein syste-
matisches Beschwerdemanagement. Darüber hinaus besteht in der Versicherungs-
wirtschaft ein Ombudsmannsystem. Die Branche bietet ihren Kunden damit ein unab-
hängiges sowie unbürokratisches System zur Beilegung von Meinungsverschieden-
heiten mit Versicherungsunternehmen und -vermittlern. 

Kunden werden explizit auf das Ombudsmannsystem hingewiesen.“ 

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Ein funktionierendes, transparentes und systematisches Beschwerdemanagement ist die 
Basis für den Umgang mit Beschwerden unserer Kunden. Das Fundament unseres Be-
schwerdemanagements bildet der immer korrekte, faire und wertschätzende Umgang mit 
dem Kunden. Der sorgfältigen Bearbeitung von Kundenbeschwerden wird eine hohe Prio-
rität eingeräumt. Dabei versuchen die kontinuierlich geschulten Mitarbeiter, denkbare In-
teressenkonflikte frühestmöglich zu erkennen und zu vermeiden sowie Beschwerden kor-
rekt und fair zu bearbeiten. Regelmäßige quantitative und qualitative Auswertungen der 
Beschwerden erleichtern das Identifizieren und Reagieren auf Handlungsbedarfe. 

Das Ombudsmannverfahren ist ein unabhängiges und für Verbraucher kostenfreies 
Schlichtungsverfahren, das als unbürokratisches System zur Beilegung von Meinungsver-
schiedenheiten mit Versicherungsunternehmen und -vermittlern eingerichtet wurde. Es 
hat für Verbraucher große Bedeutung, da es schnelle, außergerichtliche und für die Pro-
vinzial verbindliche Streitentscheidungen ermöglicht und damit auch im Hinblick auf die 
Vermeidung von Gerichts- und Anwaltskosten für alle Parteien vorteilhaft ist. 

Für die Provinzial ist es von hoher Bedeutung, dass Konflikte zeitnah im gegenseitigen 
Einverständnis zufriedenstellend gelöst werden. 

Daher erfolgt der Hinweis auf den Ombudsmann beim ersten Geschäftskontakt und in allen 
Vertrags- und Antragsunterlagen. Damit sichergestellt ist, dass der Hinweis grundsätzlich 
Eingang in die Vertragsunterlagen erhält, ist dieses Verfahren im Produktentwicklungs-
prozess bzw. in den Produktprojekten fest verankert. 
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GDV-Verhaltenskodex 

10. Leitsatz: Die Versicherungsunternehmen geben sich Compliance-Vorschriften
 und kontrollieren deren Einhaltung. 

„Die Versicherungsunternehmen geben ihren Mitarbeitern im Vertrieb und ihren Ver-
sicherungsvertretern Compliance-Vorschriften und implementieren ein Kontrollsys-
tem. Damit wollen sie Missstände im Vertrieb erkennen, um darauf reagieren zu kön-
nen. 

Inhalt der Compliance-Vorschriften sind insbesondere auch die Beachtung der wett-
bewerbsrechtlichen Vorschriften, die Ächtung von Korruption, Bestechung und Be-
stechlichkeit; klare Regeln für den Umgang mit Geschenken und Einladungen und 
sonstige Zuwendungen; klare Regeln in Bezug auf Werbemaßnahmen und Unterneh-
mensveranstaltungen sowie Vorschriften zur Vermeidung von Kollisionen privater 
und geschäftlicher Interessen. 

Versicherungsunternehmen sind auf eine Vielzahl von Informationen angewiesen, die 
einen wesentlichen Bestandteil des Versicherungsgeschäfts darstellen. Der Schutz 
dieser Informationen vor möglichem Missbrauch ist essenziell. Kunden vertrauen da-
rauf, dass ihre Daten bei den Versicherungsunternehmen in guten Händen sind. Der 
verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten hat deshalb hohe Prio-
rität. Die Versicherungswirtschaft hat in ihren Verhaltensregeln zum Datenschutz 
(Code of Conduct) klare Regeln zum Umgang mit persönlichen und vertraulichen Da-
ten und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften getroffen. Die Versi-
cherungsunternehmen erwarten von ihren Vermittlern, dass auch sie dem Schutz der 
personenbezogenen Daten der Kunden höchste Aufmerksamkeit widmen und allen 
Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gerecht werden." 

 

Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Um das Vertrauen unserer Kunden, Aktionäre, Vertriebspartner, Mitarbeiter und der Öf-
fentlichkeit zu festigen, geben wir unseren Vertriebsmitarbeitern und Vertriebspartnern 
Verhaltensregeln verbindlich vor oder verpflichten diese, sich solche selber zu geben. 

Für Vertriebsmitarbeiter bestehen neben verbindlichen Regelungen zum Umgang mit Ge-
schenken, Einladungen und sonstigen Zuwendungen zahlreiche weitere Regelwerke, die 
das rechtmäßige Verhalten im Konzern sicherstellen sollen. Neben Regelungen zur Geld-
wäscheprävention und allgemeine und spezifische Datenschutzregelungen sind weitere 
Richtlinien verbindlich implementiert, beispielsweise eine Richtlinie zum Umgang mit In-
centives, eine Richtlinie zum Interessenkonfliktmanagement beim Vertrieb von Versiche-
rungsanlageprodukten sowie eine Richtlinie zur Zusatzvergütung für Versicherungsmak-
ler.  

Die Ausschließlichkeitsorganisation, die nebenberuflichen Vermittler und Sondervermitt-
ler werden auf Verhaltensgrundsätze verpflichtet, die zur Grundlage der Zusammenarbeit  
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gemacht werden. Diese umfassen unter anderem Regelungen zum Umgang mit Geschäfts-
partnern, Datenschutzbestimmungen, geldwäscherechtlichen Vorgaben, Grundsätze zum 
Umgang mit Geschenken, Einladungen und sonstigen Zuwendungen, Grundsätze zum Um-
gang mit Interessenkonflikten und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben.  

Die Sparkassen unterliegen weitreichenden eigenen regulatorischen Anforderungen an 
ihre Compliance. Die Provinzial akzeptiert aus diesem Grund die Compliance-Regelungen 
der Sparkassen im Rahmen der Kooperation, die im Einklang mit unseren Regelungen ste-
hen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass auch die Sparkassen die Compliance-
Regeln der Provinzial für die Vertriebspartner anerkennen. 

Auch an den Makler werden dieselben Anforderungen an die Einhaltung von Compliance 
Grundsätzen gestellt. Aufgrund der rechtlichen Stellung der Makler wird es den Maklern 
freigestellt, ob sie einen Kodex der Maklerverbände für sich als verbindlich ansehen oder 
aber einen Basis-Kodex der Provinzial für Makler anerkennen. Auf festgestellte Verstöße 
wird anlassbezogen reagiert. 

Die Provinzial hat ihre Compliance-Regelungen allen Vertriebsmitarbeitern und Vertriebs-
partnern kommuniziert. Für Vertriebsmitarbeiter sowie Vermittler der Ausschließlichkeits-
organisation sind die Regelungen im Intranet dauerhaft abrufbar. Darüber hinaus wird 
über Änderungen informiert. 

Über flankierende Maßnahmen, wie turnusmäßig durchgeführte Überwachungsmaßnah-
men, das Hinweisgebersystem oder das Beschwerdemanagement, können Verstöße ge-
gen die Compliance-Regeln in allen Vertriebswegen erkannt und angemessen sanktioniert 
werden. 

 

GDV-Verhaltenskodex 

11. Leitsatz: Der Kodex ist verbindlich und transparent. 

„Die Mitgliedsunternehmen des GDV machen mit ihrem Beitritt diesen Verhaltensko-
dex für sich verbindlich. Sie ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um die  
Regeln dieses Kodex in den Grundsätzen des eigenen Unternehmens zu verankern 
und arbeiten nur mit Vertriebspartnern zusammen, die diese oder äquivalente 
Grundsätze als Mindeststandards anerkennen und praktizieren. 

Die Mitgliedsunternehmen erklären ihren Beitritt zum Kodex gegenüber dem GDV, der 
auf seiner Website veröffentlicht, welche Versicherungsunternehmen diesen Kodex 
als für sich verbindlich anerkennen. 

Die beigetretenen Versicherungsunternehmen lassen die Umsetzung der Regelun-
gen des Kodex regelmäßig, mindestens alle drei Jahre von unabhängigen Stellen prü-
fen. Die Beschreibung der Umsetzung und die Ergebnisse der Prüfung werden auf der 
Website des GDV e. V. veröffentlicht." 
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Verständnis des GDV-Verhaltenskodex durch die Provinzial  

Die Provinzial ist dem GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten 
aus Überzeugung beigetreten. Wir arbeiten daher nur mit Versicherungsvermittlern zu-
sammen, die die Grundsätze des Verhaltenskodex anerkennen und praktizieren. 

Für die Vertriebsmitarbeiter der Provinzial ist das „Selbstverständnis“ verbindlich gere-
gelt. Für die Einhaltung der Vorgaben sind auch die jeweiligen Führungskräfte verantwort-
lich. Neue Mitarbeiter in den betroffenen Bereichen werden auf die geltenden Regelungen 
verpflichtet. Das „Selbstverständnis“ und dessen Einhaltung sind Gegenstand der Einar-
beitung von neuen Mitarbeitern. 

Die Ausschließlichkeitsvertreter werden über das „Selbstverständnis“ der Provinzial zum 
Vertrieb von Versicherungsprodukten informiert und erkennen dies als Geschäftsgrund-
lage ihrer vertraglichen Beziehung mit der Provinzial an.  

Für den Sparkassenvertrieb wurde das „Selbstverständnis der Sparkassen zum Vertrieb 
von Versicherungsprodukten" mit allen regionalen Sparkassenverbänden der einzelnen 
Konzern-Vertriebsgebiete abgestimmt und anerkannt.  

Die Makler und Mehrfachagenten außerhalb des Sparkassenvertriebs wurden über den Ba-
siskodex informiert und haben diesen bzw. einen mindestens gleichwertigen Kodex eines 
Maklerverbandes anerkannt oder einen mindestens gleichwertigen eigenen Kodex über-
sandt. 

Bei nebenberuflichen Vermittlern wurde das "Selbstverständnis der Provinzial-Gesell-
schaften zum Vertrieb von Versicherungsprodukten" über individuelle Anschreiben zur 
Grundlage der Zusammenarbeit erklärt. 

Im Sinne der Transparenz und zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse lassen wir 
unsere CMS-V-Beschreibung, deren Eignung zur Erkennung und Vermeidung des Risikos 
von Rechtsverletzungen und ihre praktische Implementierung im Dreijahresturnus durch 
eine unabhängige Stelle prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung werden auf der GDV-Home-
page veröffentlicht. 

 

 

 

………………………………Ende des Selbstverständnisses…………………………………... 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

6. Compliance-Organisation 

Unter Compliance-Organisation wird die Summe der organisatorischen Maßnahmen ver-
standen, die auf die Einrichtung eines angemessenen CMS abzielen. Um den Grundsätzen 
der Provinzial zu ihrer praktischen Wirksamkeit zu verhelfen, besteht eine eindeutig abge-
grenzte Compliance-Organisation, die unabhängig und bereichsübergreifend agiert.  

Die Compliance-Organisation besteht im Wesentlichen aus dem Chief Compliance Officer 
als Schlüsselfunktionsinhaber, den Compliance Officern und den Dezentralen Compliance-
Verantwortlichen. Die Details der Compliance-Organisation sind in der vom Gesamtvor-
stand verabschiedeten Leitlinie Compliance geregelt. Vertriebscompliance ist Bestandteil 
der zentralen Compliance-Funktion. Die Compliance Officer Vertrieb verantworten inner-
halb der zentralen Compliance-Funktion die Vertriebscompliance. 

Alle Mitarbeiter erhalten themenspezifische Handlungsanweisungen sowie Verfahrensre-
geln. Diese stehen im Intranet den betroffenen Bereichen zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter 
kann sich mit Fragen und Hinweisen zu den einschlägigen Regelungen an seine Führungs-
kraft oder an die Compliance-Funktion wenden. Interne Beschreibungen definieren die 
Schnittstellen und Aufgaben der Revision und des Risikomanagements in Abgrenzung zur 
Compliance-Funktion. 

Die Compliance-Funktion wirkt auf die Einhaltung von Verhaltensnormen und regulatori-
schen Vorgaben hin. Im Rahmen der Vorgaben und Methodik des Compliance Manage-
ment Systems wirkt die Compliance-Funktion auf die Implementierung und Umsetzung 
von Maßnahmen hin, die geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für 
wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu ver-
hindern. Die Implementierungen von Kontrollen werden durch geeignete Überwachungs-
maßnahmen nachgehalten.  

Die Compliance-Funktion unterstützt bei der Identifizierung von Compliance-Risiken und 
führt in regelmäßigen Abständen Risikoanalysen zu den wesentlichen Compliance-Risiken 
durch.  

Die Compliance-Funktion stößt Schulungsmaßnahmen zu Compliance-Themen an und be-
rät die Geschäftsleitung und die Fachbereiche zu Compliance-Themen. Sie erstattet min-
destens jährlich Bericht an die Unternehmensleitung.  

Die Compliance-Funktion initiiert und koordiniert die systematische Beobachtung der Än-
derungen des Rechtsumfeldes bezüglich aller wesentlichen compliance-relevanten The-
men, bewertet daraus entstehende Rechts- und Reputationsrisiken und wirkt auf die Um-
setzung geeigneter Maßnahmen hin. 
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7. Compliance-Kommunikation 

Als weiterer Bestandteil des Compliance Management Systems ist die Compliance-Kom-
munikation definiert. Ziel der Compliance-Kommunikation ist die Information über rele-
vante Compliance-Inhalte innerhalb der Provinzial und zu den Vertriebsmitarbeitern und 
Vertriebspartnern. 

Die Compliance Officer Vertrieb stehen in engem Austausch mit den Vertriebsbereichen 
der einzelnen Konzernunternehmen. 

Die Compliance Officer Vertrieb erstatten dem Chief Compliance Officer regelmäßig Be-
richt über relevante Compliance-Entwicklungen. Hierzu gehören auch notwendige Anpas-
sungen im CMS-V sowie relevante Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen oder in-
terne Regelwerke, inklusive freiwilliger Selbstverpflichtungen, wie beispielsweise den 
GDV-Verhaltenskodex. Der Chief Compliance Officer berichtet dem Vorstand regelmäßig 
und bei Bedarf sofort über vertriebs-compliance-relevante Sachverhalte. 

Der jährliche Konzern-Compliance-Bericht an den Vorstand enthält allgemeine und ver-
trieblich relevante Compliance-Sachverhalte und berücksichtigt relevante Themen aus 
dem GDV-Verhaltenskodex. Dabei werden auch geplante ComplianceMaßnahmen und 
Verbesserungsvorschläge für das CMS-V und etwaige Regelverstöße angemessen kommu-
niziert. Daneben berichtet der Chief Compliance Officer dem Vorstand regelmäßig sowie 
gegebenenfalls ad-hoc über compliance-relevante Themen. 

Compliance ist Gegenstand der Ausbildung bzw. Schulungen der Vertriebsmitarbeiter und 
Vertriebspartner. Die wesentlichen Inhalte zur Compliance und zum GDV-Verhaltenskodex 
werden allen Vertriebsmitarbeitern und Vertriebspartnern kommuniziert. Die wesentli-
chen Inhalte des GDV-Verhaltenskodex sind im Intranet zum dauerhaften Abruf bereitge-
stellt. Über Änderungen und Neuerungen des CMS-V werden die Vertriebsmitarbeiter und 
Vertriebspartner in geeigneter Form informiert. 

Daneben sind auch die Führungskräfte im Vertrieb und der angestellte Außendienst ange-
halten, im Alltag das Thema Compliance bei der Vertriebstätigkeit in den Fokus zu nehmen. 

Alle Führungskräfte, Mitarbeiter und Vertriebspartner sind angehalten, die Compliance-
Funktion auf eingetretene oder möglicherweise drohende Gefahren/Rechtsverstöße, die 
einen finanziellen Schaden oder sonstigen Nachteil für das Unternehmen bewirken könn-
ten, hinzuweisen. Die Compliance-Funktion hat ein Hinweisgebersystem eingerichtet. Hin-
weise werden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vertraulich behandelt. Die Mitar-
beiter der Compliance-Funktion sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie werten die 
Hinweise aus und leiten - unter Wahrung der Vertraulichkeit der Identität des Hinweisge-
bers - die notwendigen Schritte ein. Bei Verdacht eines schwerwiegenden Verstoßes ist 
die Geschäftsleitung zu informieren. Erforderliche weitere Maßnahmen werden mit der Ge-
schäftsleitung abgestimmt und gegebenenfalls unter Einbindung weiterer Schlüsselfunk-
tionen ergriffen. Festgestellte wesentliche Compliance-Verstöße im Bereich der Vertriebs- 

 



 

21 

 

 

Compliance werden von den Fachbereichen an die Compliance-Funktion gemeldet, damit 
diese notwendigen Maßnahmen initiieren oder notwendigen Konsequenzen für die Ver-
besserung des CMS-V ziehen kann. 

 

8. Überwachung und Verbesserung 

Die Compliance-Überwachung ist ein zentrales Element des CMS-V. Ziel der Compliance-
Überwachung ist es, kontinuierlich und vorbeugend zu überprüfen, ob die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Umsetzung der verschiedenen Compliance-Anforderungen angemessen 
und wirksam eingerichtet sind. Die Erkenntnisse aus den Überwachungsmaßnahmen wer-
den bei der kontinuierlichen Verbesserung des CMS-V berücksichtigt. Das rechtmäßige 
und ethisch einwandfreie Verhalten der Geschäftsleitung und Führungskräfte, aller Mitar-
beiter und Vertriebspartner stellt einen Grundbaustein der verlässlichen und dauerhaften 
Geschäftsbeziehung zu den Kunden und damit zum Erfolg der Provinzial sowie des Erhalts 
der Arbeitsplätze dar. Diese Nachhaltigkeit wird durch ein effektives und effizientes Com-
pliance Management System geschützt. Das Compliance Management System für den Ver-
trieb wird ebenso wie das allgemeine Compliance Management System ständig überwacht. 
Zeigen sich Schwachstellen oder Fehler im CMS-V wird gemeinsam mit dem Vertrieb und 
ggf. mit der Revision unmittelbar analysiert, ob systematische Verbesserungen erforder-
lich sind oder ob die Erfahrungen in Einzelfällen umgesetzt werden müssen. Die Schluss-
folgerungen werden sodann unverzüglich umgesetzt, um die Effizienz des Systems zu er-
halten und zu verbessern. 

Damit die Regeln der Provinzial von allen Betroffenen verbindlich anerkannt und konse-
quent angewendet werden, werden Zuwiderhandlungen ebenso angemessen und dabei 
konsequent sanktioniert. Dazu besteht ein mehrstufiger Sanktionsprozess, der in letzter 
Konsequenz die Kündigung des Vertragsverhältnisses oder der Zusammenarbeit zur Folge 
haben kann. 

Die Vertriebsbereiche berücksichtigen bei der Optimierung und Neugestaltung ihrer Pro-
zesse etwaige Compliance-Erkenntnisse. Die Compliance Officer Vertrieb werden über 
compliance-relevante Fragestellungen in Kenntnis gesetzt. Compliance-Fragen werden 
bei der Überarbeitung, Optimierung und Installation neuer Prozesse im Vertrieb berück-
sichtigt. Die Compliance-Funktion wird anlassbezogen einbezogen, um so bereits frühzei-
tig die Rahmenbedingungen abstimmen zu können. 

Neben den in den Prozessen integrierten internen Kontrollen, Prüfroutinen und Plausibi-
litäten hilft die Beobachtung von Frühindikatoren, Auffälligkeiten zu erkennen, diese sys-
tematisch zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten. 

Die Compliance Officer Vertrieb identifizieren unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Erkenntnisquellen Risiken und nehmen diese neu in das Compliance-Programm auf.  Mög-
liche Informationen können z. B. aus dem Beschwerdemanagement, Controllingmaßnah-
men, Veröffentlichungen in den Medien über Missstände in der Branche und eigenen 
Überwachungsmaßnahmen stammen.  
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Neben einem installierten Prozess zur systematischen Auswertung von ComplianceVer-
stößen dienen dabei auch interne Revisionsberichte sowie die turnusmäßigen Prüfungen 
der Umsetzung der Regelungen durch eine unabhängige Stelle entsprechend Ziffer 11 des 
GDV-Verhaltenskodex der regelmäßigen Überwachung und Verbesserung des CMS-V. 
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